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Nachtragsvorlage Nr.  32/2023 

für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses - Bereich Finanzen. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 
Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung zwecks Absicherung der Finanzierung für 
den Neubau der Feuer- und Rettungswache Überseehafen 
 
A Problem 
Im Haushalt 2023 ist im Ausschussbereich 0 „Zentrale Finanzwirtschaft“ bei der Haushalts-
stelle 6925/891 30 „Neubau Feuerwache Nord **VE**“ eine Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 9.000.000 € veranschlagt, die der finanziellen Absicherung des Neubaus der Feu-
er- und Rettungswache Überseehafen dient.  
 
Der Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien teilt der Stadtkämmerei mit, dass nunmehr das 
Ergebnis des Architektenwettbewerbs zum geplanten Neubau der Feuer- und Rettungswache 
Überseehafen vorliegt und der Auftrag für die Bauleitplanung vergeben werden soll. Hierzu 
soll bereits im September 2023 ein Vertrag mit dem dann beauftragten Architektenbüro  
abgeschlossen werden. Der Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien geht davon aus, dass 
mindestens zwei Jahre für die Erarbeitung der Bauleitplanung benötigt wird und in 2026 die 
entsprechenden Bauarbeiten beginnen werden.  
 
Zwecks Inanspruchnahme der gesperrten Verpflichtungsermächtigung ist eine Freigabe 
durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss erforderlich. 
 
B Lösung 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssat-
zung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023, die bei der Haushaltsstelle 
6925/891 30 „Neubau Feuerwache Nord **VE**“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 9.000.000 € freizugeben. 
 
Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026. 
 
C Alternativen 
Keine, die empfohlen werden könnten. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Finanzielle Auswirkungen siehe unter „A Problem“, „B Lösung“ und „G Beschlussvorschlag“. 
 
Anhaltspunkte für Auswirkungen nach § 35 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung der Stadt-
verordnetenversammlung sind der Stadtkämmerei nicht bekannt. 
 
E Beteiligung / Abstimmung 
Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Nicht geeignet. Die Vorlage wird über das zentrale elektronische Informationsregister der    
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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G Beschlussvorschlag 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssat-
zung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023, die bei der Haushaltsstelle 
6925/891 30 „Neubau Feuerwache Nord **VE**“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 9.000.000 € freizugeben. 
 
Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026. 
 
 
 
 
 
Neuhoff 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


